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Sachverhalt und Antrage 

Die Beschwerdegëgnerin ist Inhaberin der aiii 18. März; 1987 
mit vier Ansprüchen erteilten europâischen Patents 
Nr. 0 149 107, dessen einziger unabhängiger Anspruch 1 wie 
folgt lautet: 

11 1. Verfahren zum Bilden einer Fadenreservewicklung auf 
einer Spulenhülse (3) an einer Spinnvorrichtung, bei 
weicher der Faden (F) mittels eines eine Druckwalze (20) 
enthaltenden Abzugswalzenpaares (2, 20) kontinuierlich mit 
Spinnspannung aus der Spinnvorrichtung (1) abgezogen und 
zur Bildung einer Fadenreservewicklung von einer die 
Spulenhülse tragenden Wickelvorrichtung erfaBt und mit 
Wickelspannung auf die Spulenhulse (3) aufgewunden wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB unmittelbar nach dem Erfassen 
des Fadens (F) durch die Wickelvorrichtung die Spinn-
spannung zum Aufwinden der Fadenreservewindung als 
Wickelspannung zur Wirkung gebracht wird und nach demn 
Aufbringen der Fadenreservewicklung das Aufwinden des 
Fadens (F) mit der normnalen Aufwindespannung erfolgt." 

Nit der am 24. Oktober 1988 zur Post gegebenen 
Entscheidung hat die Einspruchsabteilung den von der 
Beschwerdeführerin gegen dieses Patent eingelegten 
Einspruch zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin ama 
21. Dezember 1988 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
Beschwerdegebuhr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-
begründung ging ama 16. Februar 1989 em. 

Darin führt sie im wesentlichen aus, das Verfahren nach 
Anspruch 1 sei durch die Lehre des Dokumnentes EP-A-
0 069 205, insbesondere das dort auf Seite 26, Zeilen 10 
bis 18 beschriebenen Ausführungsbeispiel neuheitsschädlich 
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2 	 T10/89 

vorweggenommen. Dort werde der Faden nach erfolgter 
Rücklieferung allein durch die Fadensaugvorrichtung aus 
der Spinnvorrichtung abgezogen, wobei das Hilfswalzenpaar 
auBer Funktion bleiben kônne, und erst nach der Ubernahme 
durch den Changierfadenführer in die Kieminlinie des 

Abzugswalzenpaares eingezogen. Nach dem Fangen durch die 
Wickelvorrichtung, d. h. wãhrend der Wicklung der Faden-
reserve, komme somit zwangslãufig die Spinnspannung zur 
Wirkung. 

Lu übrigen sei das Verfahren nach Anspruch 1 durch die 
kombinierte Lehre der Dokumente DE-A-2 347 783 (D2) und 
DE-A-2 802 536 (D3) nahegelegt. 

In der inündlichen Verhandlung, die am 13. März 1991 
stattgefunden hat, ist die Beschwerdeführerin auf diese 
beiden Dokumente nicht mehr eingegangen. 

Die Beschwerdegegnerin xnacht geltend, daB auch beiin in 
Betracht gezogenen Ausführungsbeispiel des Dokuments Dl 
der Faden wie bei den anderen Ausführungsbeispielen der 
Faden erst vom Hilfswalzenpaar freigegeben werden kann, 
wenn er vom Abzugswalzenpaar übernoinxnen worden 1st, so daB 
die Spinnspannung nie zur Wirkung gelangen kônne. Das 
Verfahren nach Anspruch 1 sei somit neu und beruhe auch 
unter Berücksichtigung der Dokuniente D2 und D3 auf 
erfinderischer Tàtigkeit. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde zurück-
zuweisen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulâssig. 

Anderungen 

Die un Prüfungsverfahren vorgenonunenen Anderungen sind 
rein redaktioneller Art im Interesse der Kiarheit mit 

Ausnahine der in Anspruch 1 eingefugten Merkmale, daB der 

Faden von einer die Spulenhulse tragenden Wickel-

vorrichtung erfaSt wird. Dieses Merkmal ist in der 

ursprunglich eingereichten Beschreibung auf Seite 5, 

erster Absatz in Zusammenhang mit Fig. 1 offenbart. 

Die Bestimmungen von Artikel 123 (2) EPU sind somit 

erfüilt. 

Anspruchsfassung 

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin 

die Auffassung vertreten, das Merlanal von Anspruch 2 

(Erzeugen der Spinnspannung durch Abheben der Druckwalze 

von der Antriebswalze) sei in Anspruch 1 aufzunehinen, dà 

eine Alternative hierzu nicht inöglich sei. Dent kann die' 

Kammer nicht folgen, da in der Beschreibung des 

angefochtenen Patents ausdrUcklich darauf hingewiesen 

wird, daB die Spinnspannung auf verschiedene Weise zur 

Wirkung gebracht werden kann, Z. B. dadurch, daB "der 

Faden ... aus der Klemmlinie des Abzugswalzenpaares 

ausgeworfen wird" (Spalte 2, Zeilen 53bis 58). Die in 

Anspruch 2 genannte Móglichkeit ist lediglich als 

bevorzugte Ausführungsform angegeben. Zu einer Anderung 

von Anspruch 1 besteht somit kein AnlaB. 
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4. 	Neuheit 

	

4.1 	Dokument Dl beschreibt in mehreren Ausführungsvarianten 

Verfahren nach dent Oberbegriff von Arispruch 1 des 

angefochtenen Patents. 

Dabei wird ein erstes Ausfuhrungsbeispiel sowohi 

hinsichtlich des Aufbaus als auch hinsichtiich seiner 

Funktionsweise ausführlich dargestelit. Die weiteren 

Ausführungsvarianten sind jedoch nicht mehr vollstãndig 

beschrieben, vielmehr werden jeweils nur noch die MaB-

nahmen erlãutert, die gegenüber dent ersten Ausführungs- 

beispiel anders oder zusãtzlich vorgesehen sind. Das heiBt 

sic sind nur verstândlich, wenn sic im Zusannuenhang mit 
zumindest dieseni ersten Ausführungsbeispiel gelesen 

werden. So verhäit es sich auch mit dent Ausführungs-

beispiel (Seite 26, Zeilen 10 bis 18), auf das sich die 

Beschwerdeführerin bez ieht. 

	

4.2 	Bei dent ersten Ausführungsbeispiel wird zunãchst der bei 

Voliwerden der Spule erzeugte Fadenbruch in an sich 

bekannter Weise durch das Wartungsgerät behoben. Dieser 

Vorgang endet damit, daB der wieder angesponnene Faden auf 

die voile Spule aufgewickelt wird, und zwar solange, bis 

sichergestelit ist, daB der Faden auf.grund seiner Spannung 
dent Kieminbereich des Abzugswalzenpaares 12 zugeführt 

worden ist, worauf das Hilfswaizenpaar 21 gespreizt und 

aus seiner Arbeitsstellung in seine Ruhestellung zurück-

geschwenkt wird (Seite 17, Zeilen 15 bis 20). Erst 

daraufhin setzen die Vorgãnge zum eigentlichen Spulen-

wechsel em, beginnend damit, daB die voile Spule wieder 

rückwarts gedreht und die entstehende Fadenschlaufe durch 

eine an den Fadenlauf zugestelite Fadensaugvorrichtung 4 

erfaBt und abgeführt wird und endend mit der Bildung der 

Fadenreservewicklung. Wãhrung dieser gesamten Vorgãnge 

wird somit der Faden durch die Abzugswalzen 12 geliefert, 

so daB die Spinnspannung nie zur Wirkurig gelangen kann. 
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Auch bei weiteren Ausführungsbeispielen wird in dieser 
Weise vorgegangen. 

	

4.3 	Beiin von der BeschwerdefUhrerin herausgegriffenen 
Ausführungsbeispiel (Seite 26, Zeilen lObis 18) wird nun 
demgegenüber insofern anders vorgegangen, als der Faden 
nach dem Anspinnen nicht zunàchst auf die voile Spule 
aufgewickelt, sondern "allein durch die Fadensaug-
vorrichtung 4 von der Spinnvorrichtung" abgezogen wird, 
d. h. die Spule wird uninittelbar nach dein Anspinnen wieder 
rückwârts gedreht (sofern sie überhaupt stillgesetzt 
wurde), so daB die Schlaufe, die auch hier durch die 
Fadensaugvorrichtung 4 erfaBt und abgezogen wird, bereits 
zu diesein Zeitpunkt entsteht. Dies hat zur Folge, daB die 
Ubernahnie des Fadens durch das Abzugswalzenpaar 12 zu 
eineiu anderen Zeitpunkt erfolgen inuB als beiin ersten 
Ausführungsbeispiei, da der Verfahrensschritt während deni 
dort die Ubernahnie erfolgt, entfàllt. 

Hierzu wird in Dokunient Di (Seite 26, Zeilen 14 bis 18) 
ausgefuhrt, daB "... gegebenenfalls das Hilfswalzenpaar 21 
wirksam bleiben niuB, •bis ... der Faden 35 durch den 
Anspannungsverzug in die Klemmlinie des Abzugswalzenpaares 
12 eingezogen wird". 

	

4.4 	Auch diese Ausfuhrungsvariante wird der Fachinann - in 
tJnkenntnis des angefochtenen Patents - ausschlieBlich in 
Zusammenhang mit zumnindest demn ersten Ausführungsbeispiei 
verstehen. Die Aussage, der Faden 35 werde tiallein  durch 
die Fadensaugvorrichtung 4 von der. Spinnvorrichtung 
abgezogen", wird er somit in dern Sinne verstehen, daB der 
Faden nicht, wie mm ersten Ausführungsbeispiel, zunächst 
durch die Spuivorrichtung und erst dann durch die Faden-
saugvorrichtung abgezogen wird, sondern nur- eben 
"allein" - durch die letztere. 
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Die Kanuiier kann daher die Auffassung der Beschwerde-
führerin nicht teilen, der Fachinann wurde diese Aussage in 
dein Sinne verstehen, der Faden werde "allein" durch die 
Fadensaugvorrichtung 4, d. h. ohne die Mitwirkung des 
Abzugswalzenpaares 12 oder des Hilfswalzenpaares 21 aus 
der Spinnvorrichtung abgezogen, so daB nach dern Erfassen 
des Fadens die Reservewicklung unter Spinnspannung 
gewickelt würde. Eine derartige Lehre ist dem Dokuinent 
nicht zu entnehmen und nur aufgrund einer ex-post-facto-
Analyse konstruierbar. 

	

4.5 	Aus dein gleichen Grund kann sich die Kammer auch nicht der 
von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Auffassung 
anschlieBen, die in Ziffer 4.3 zuletzt zitierte Aussage 
bedeute, daB das Hilfswalzenpaar 21 auch schon gespreizt 
werden könne, bevor der Faden durch den Anspannungsverzug 
in die Klemmlinie des Abzugswalzenpaares 12 eingezogen 
wird. 

Vielmehr ist auch diese Aussage un Zusanunenhang mit dem 
ersten Ausführungsbeispiel zu verstehen, gernàB weichern, 
wie bereits erwãhnt, das Hilfswalzenpaar erst dann 
gespreizt wird, wenn der Faden durch das Abzugswalzenpaar 
12 übernommen worden ist. Auch bei der jetzt in Betracht 
gezogenen Ausführungsvariante verhàlt es sich nicht 
anders, wobei aber die Möglichkeit besteht, daB die sich 
nach erfolgtern Anspinnen einstellende Fadenspannung 
ausreicht, urn den Faden in den Klenunspalt des Abzugs-
walzenpaares 12 zu ziehen, so daB die Hilfswalzen 21 schon 
zu diesein Zeitpunkt gespreizt werden können, d. h. also 
bevor der Faden vom Changierfadenfuhrer erfaBt wird und 
der Anspannungsverzug aufgebaut 1st. 

	

4.6 	Ebensowenig kann sich die Kainmer der Auffassung 
anschlieBen, die in Zusammenhang mit den Figuren 2 und 3 
beschriebene Ausführungsform bedinge zwangslãufig em 
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Spreizen des Hilfswalzenpaares vor der Ubernahme des 

Fadens durch das Abzugswalzenpaar, so daB die Wicklung der 

Fadenreservewindungen unter Spinnspannung erfolge. Diese 

Ausführungsform betrif ft die Anordnung zusàtzlicher 

Fadenführungselemente, mit dem Zweck, eine Fadenreserve 

definierter und steuerbarer Lange zu erzielen (Seite 20, 

Zeilen 6 ff.). An der Handhabung des Fadens während der 

Bildung der Reservewindung àndert sich ansonsten nichts. 

Die sich von Seite 22, Zeile 22 bis Seite 23, Zeile 7 

erstreckende Textstelle betrif ft nicht, wie die 

Beschwerdeführerin mneint, die Bildung der Reservewicklung, 

sondern die Handhabung des äuBeren Fadenendes der vollen 

Spule: Der letzte Fadenabschnitt der vollen Spule soil von 

der Umfangsfläche an der Stirnseite der Wickiung vorbei 

zur Hülse geführt werden und dort noch eine oder zwei 

Windungen bilden, die uber der Reservewicklung liegen. 

	

4.7 	Nach Auffassung der Kanuner sind daher die kennzeichnenden 

Merkmale von Anspruch 1 des angefochtenen Patents durch 

die Lehre von Dokument Dl nicht of fenbart. 	- 

	

4.8 	Auch die ubrigen Druckschriften offenbaren keine Verfahren 

mit alien in Anspruch 1 genannten Merkmaien. Der 

Gegenstand von Anspruch 1 gilt daher als neu im Sinne von 

Artikel 54 EPU. 

	

5. 	Aufgabe und Lôsung 

Bereits im Dokuinent Dl wird darauf hingewiesen, daB bei 

den dort beschriebenen Verfahren während der Bildung der 

Reservewicklung die Aufwindegeschwindigkeit geringer ist 

als die Fadeniiefergeschwindigkeit der Abzugswalzen 12. 

Zur Vermeidung damit verbundener Nachteile wird dort 

vorgeschiagen, einen pneumnatischen Fadenspeicher 

vorzusehen, der die überschussige Garnmenge zwischen-

speichert (Seite 19, Zeilen 15 ff.). 
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Dies erfordert - wie un angefochtenen Patent ausgeführt 
ist - einen zusãtzlichen konstruktiven Aufwand, ohne daB 

eine genügend straffe Reservewicklung erzielt wurde. 

Aufgabe ist es daher, diese. Nachteile zu vermeiden. Die in 

Anspruch 1 aufgezeigte Lôsung beruht auf der Erkenntnis, 

daB die Spinnspannung zur Bildung einer genügend straffen 

Reservewicklung ausreicht und daB diese Spannung mit 

einfachen Mittein zur Wirkung gebracht werden kann: es 

genügt, wâhrend der Bildung der Fadenreserve den Faden 

direkt durch die umlaufende Hülse aus der Spinnvorrichtung 

abzuz iehen. 

	

6. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

6.1 	Aus den obigen Ausführungen zu Dokurnent Dl ergibt sich 

bereits, daB dieser Erfindungsgedanke durch die Lehre 

dieses Dokuinerits selbst auch nicht nahegelegt ist, da der 

unvoreingenoinmene Fachinann nichts anderes entnehmen kann, 

als daB der Faden in jedem Fall wãhrend des gesamten 

Spulenwechsels, einschlieBlich der Wicklung der Faden-

reserve, entweder durch die Hilfswalzen 21 oder durch die 

Abzugswalzen 12 abgezogen werden nuB. 

Die gesteilte Aufgabe ist zwar aus Dokurnent Dl bekannt, 

die dort aufgezeigte Losung (pneurnatischer Fadenspeicher) 

ist aber von der in angefochtenen Patent beanspruchten 

Lôsung weit entfernt. 

	

6.2 	Die in Arispruch 1 des angefochtenen Patents aufgezeigte 

Lôsung wird aber auch durch die Lehre der übrigen 

Dokumente nicht nahegelegt. 

Dokument D2 wurde, in schriftlichen. Verfahrerz nur 

genannt, urn nachzuweisen, daB es grundsãtz].ich bekannt 
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ist, bei OE-Spinnmaschinen Spulen mit Fadenreserve zu 

bilden. Dieses Nachweises bedarf es an sich nicht, da dies 

bereits aus Dokument Dl bekannt ist. 

Im ubrigen offenbart Dokument D2 ein Wanderaggregat für 

den automatischen Spulenwechsel, wobei der Spinnvorgáng 

jedoch nicht unterbrochen wird, d. h. auch hier wird der 

Faden wâhrend des gesamten Spuienwechsels - einschliel3lich 

der Bildung der Fadenreserve - durch die Abzugswalzen 

abgezogen (vgl. Seite 1, erster Absatz, Zeile 4: 

kontinuierlich lieferndes Abzugswalzenpaar), so daB die 

Spinnspannung nicht wirksam werden kann. 

Das im schriftlichen Verfahren noch genannte Dokument D3 

befaBt sich weder mit dem Spuienwechsel, geschweige denn 

mit der Bildung einer Fadenreserve, sondern vielmehr mit 

dem Problem, eine Rotor-Spinnmaschine insgesamt, d. h. 

alle Spinnsteilen gleichzeitig abzustellen und wieder in 

Betrieb zu nehmen. 

Es trif ft zwar zu, dal3 die Abzugswalzen während der 

Rückführung und zu Beginn der darauf folgenden 

Vorlieferung geöffnetsind, so daB zunächst mit Spinn-

spannung aufgewickelt wird. Dies ist deshaib notwendig, 

weil Abzugs- und Wickeiwaizen starr miteinander verbunden 

sind, so daB bei geschlossenen Abzugswalzen infolge des 

Schlupfes unkontrollierte Spannungsverhãltnisse auftreten 

würden (vgl. den die Seiten 26 und 27 überbrückenden 

Absatz). Aus dieser Tatsache allein kann der Fachmann 

jedoch keine Anregung herleiten, wie er beim Spulenwechsel 

die Fadenreserve bilden soil, da aus Dokumnent D3 nicht 

ersichtlich ist, wie das dort offenbarte Verfahren zum 

Spulenwechsel unter Bildung einer Fadenreserve genutzt 

werden kónnte. 
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V. 

5.3 	Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht somit auf einer 

erfinderischen Tãtigkeit liii Sinne von Artikel 56 EPU. 

Dies gilt auch hinsichtlich der abhängigen Ansprüche 2 bis 

4, die sich auf besondere Ausführungsformen des Verfahrens 

nach Anspruch 1 beziehen. 

7. 	Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten, in 

Artikel 100 EPU genannten Einspruchsgründe stehen somit 

der Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung 

nicht entgegen. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen. 

Die Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

TJ 
C. Andries 

:ç QV 

II 


